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Hinweise: 
 
Die aktuelle Ausgabe dieser Brandschutzrichtlinie finden Sie im Internet unter  
www.praever.ch/de/bs/vs, stand 01.01.2015. Untenstehend finden Sie die wichtigsten Punkte 
aus der Brandschutzrichtlinie der Vereinigung kantonaler Feuerversicherung.  Die Richtlinien 
über die feuerpolizeilichen Vorkehrungen bei öffentlichen Anlässen mit grosser 
Personenbelegung sind verbindlich und einzuhalten.  
 

1 Geltungsbereich 
 
Diese Brandschutzrichtlinie regelt die Anforderungen an die allgemeine und 
nutzungsbezogene Brandverhütung, die Brandbekämpfung und die Sicherheit in Betrieben 
und auf Baustellen sowie Dekorationen in Räumen mit Publikumsverkehr. 
Weiter definiert sie allgemein-verbindliche Sorgfaltspflichten. 
 

2 Grundsätze 
 
1. Mit Feuer und offenen Flammen, Wärme, Elektrizität und anderen Energiearten, feuer- 

oder explosionsgefährlichen Stoffen sowie mit Maschinen, Apparaten usw. ist so 
umzugehen, dass keine Brände oder Explosionen verursacht werden oder entstehen 
können. 

 
2. Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen sorgen in Eigenverantwortung 

dafür, dass die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist. Sie halten 
insbesondere jederzeit die Flucht- und Rettungswege frei, überprüfen die 
Einsatzbereitschaft von Brandmelde Brandbekämpfungseinrichtungen und 
Brandfallsteuerungen, instruieren das Personal und erlassen Weisungen für die 
Alarmierung der Feuerwehr und das Verhalten im Brandfall. 

 
3. Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen sind dafür verantwortlich, dass  

 
 

4. Einrichtungen für den baulichen, technischen und abwehrenden Brandschutz sowie 
haustechnische Anlagen bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit 
betriebsbereit sind. Wer andere beaufsichtigt, sorgt dafür, dass diese instruiert sind und 
die nötige Vorsicht walten lassen. 

 
5. Wer einen Brand oder Anzeichen davon entdeckt, alarmiert unverzüglich die Feuerwehr 

und gefährdete Personen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.praever.ch/de/bs/vs
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3 Allgemeine Brandverhütung 

 
3.1 Allgemeines 

 

1. Die Brandverhütung ist insbesondere durch organisatorische Massnahmen sicher zu 
stellen wie: 
a.) Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen; 
b.) brandschutztechnisch einwandfreie Ordnung; 
c.) Durchführung periodischer Betriebskontrollen; 
d.) Mängelbehebung. 

 
2. Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen haben organisatorisch und 

personell die zur Gewährleistung der Brandsicherheit notwendigen Massnahmen zu 
treffen. 

 
 

3.2 Sorgfaltspflichten 

 
Unter den Sorgfaltspflichten sind insbesondere zu verstehen: 
 
1. Brennbare Flüssigkeiten, Behälter mit brennbaren Gasen sowie andere brennbare 

Materialienmüssen von Feuerstellen, Feuerungsanlagen, Kochherden, elektrischen 
Einrichtungen und dergleichen so weit entfernt sein, dass keine Brand- oder 
Explosionsgefahr entstehen kann. 
 

2. Mit feuer- und explosionsgefährlichen Stoffen und Waren darf in der Nähe von offenem 
Feuer, Feuerungsanlagen, Wärmestrahlern, funkenerzeugenden Einrichtungen und 
dergleichen nicht umgegangen werden. 

 
3. In Kellern, Estrichen, Scheunen, Ställen und an anderen Orten, wo leichtbrennbare 

Materialien und Gegenstände angehäuft sind sowie in explosionsgefährdeten Bereichen, 
darf weder geraucht noch mit offenen Flammen umgegangen werden. 

 
4. Heissarbeiten, wie Schweissen, Löten oder funkenerzeugende Schleif- und 

Schneidarbeiten, dürfen nur unter Wahrung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
ausgeführt werden. Sind Heissarbeiten im laufenden Betrieb unumgänglich, müssen 
diese durch die für den Betrieb verantwortliche Person genehmigt werden. Die 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen sind auf einem Erlaubnisschein für Heissarbeiten 
schriftlich festzuhalten. 

 
5. Öle, Fette, Bitumen und dergleichen dürfen nicht unbeaufsichtigt erhitzt werden. 
 
6. Feuer darf mit brennbaren Flüssigkeiten nur angefacht werden, wenn jede Brand- und 

Explosionsgefahr ausgeschlossen ist. Feuer und Glut dürfen nicht mit feuergefährlichen 
Flüssigkeiten übergossen werden. 

 
7. Es ist nicht gestattet, Wachse oder ähnliche leicht entzündliche Stoffe direkt auf offenem 

Feuer oder Kochstellen zu erwärmen. Hierzu ist ein Wasserbad zu benützen. 
 
8. Warme Asche und Rauchzeugabfälle dürfen nur in nichtbrennbaren und geschlossenen 

Behältern auf nichtbrennbarer Unterlage aufbewahrt werden. 
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9. Mit leicht entzündlichen oder zur Selbstentzündung neigenden Flüssigkeiten getränkte 
Putzlappen und Putzfäden sind in nichtbrennbaren und geschlossenen Behältern auf 
nichtbrennbarer Unterlage zu versorgen. 

 
10. Pyrotechnische Gegenstände dürfen nur so abgebrannt werden, dass für Personen und 

Sachen keine Gefährdung entsteht. Die Verwendung von pyrotechnischen 
Gegenständen im Innern von Gebäuden bedarf, mit Ausnahme von Gegenständen der 
Kategorie 1 gemäss SprstV, einer Bewilligung der zuständigen Behörde. 

 
11. Feuerzeuge, Streichhölzer, Feuerwerkskörper und dergleichen müssen so aufbewahrt 

werden, dass sie für Kinder und Urteilsunfähige nicht ohne weiteres erreichbar sind. 
 
12. Beim Feuern im Freien sind alle Vorkehrungen zu treffen, damit an Gebäuden und  Fahr 

habe kein Schaden entsteht. Besteht erhöhte Gras- oder Waldbrandgefahr sind das 
Rauchen und das Feuern verboten. Feuerstellen sind zu beaufsichtigen, solange von 
ihnen eine Gefahr ausgeht. 

 
13. Elektrische Energieverbraucher aller Art, wie Wärmeapparate, Motoren, Leuchten, 

Küchengeräte usw., müssen so aufgestellt, eingebaut, betrieben und unterhalten werden, 
dass für brennbare Gebäudeteile oder andere Gegenstände keine Entzündungsgefahr 
besteht. Die Herstellerangaben sind einzuhalten. 

 
14. Kerzen und Kerzengestecke sind auf geeigneten nicht brennbaren Unterlagen so aufzu-

stellen, dass sie nicht umfallen können. Sie sind in solcher Entfernung von brennbaren 
Materialien aufzustellen, dass die Flammen nichts entzünden können. 

 
15. Transportbehälter von brennbaren Flüssiggasen dürfen, unabhängig von ihrem Füllstand, 

im Innern von Bauten und Anlagen nicht in Untergeschossen gelagert werden. 
Transportbehälter sind, auch im Freien, so aufzustellen, dass ausströmendes Gas nicht 
in tieferliegende Räume und Schächte gelangen kann. 

 
16. Brennbare Gase dürfen nicht zur Füllung von Spiel- und Reklameballons usw. verwendet 

werden. 
 
 

3.3 Rauchverbot 

 
1. Es gilt generelles Rauchverbot in sämtlichen Räumlichkeiten der Schule Kreuzlingen. 
 
 
3.4 Nutzungsbezogene Brandverhütung 

 
1. Räume mit grosser Personenbelegung: 

In Räumen mit grosser Personenbelegung ist offenes Feuer nicht, und auf Bühnen nur 
beschränkt zulässig. Als Dekoration aufgestellte Kerzen sind davon ausgenommen. 
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4 Organisatorischer Brandschutz 

 
4.1  Dekorationen 

 
1. Geltungsbereich: 

 
Diese Feuerschutzvorschriften regeln die Anforderungen an Dekorationen in Räumen mit  
Publikumsverkehr, z.B. Verkaufsgeschäfte, Räume mit grosser Personenbelegung (wie  
Ausstellungshallen, Restaurants, Säle, etc.).  
 
 
2. Allgemeines:  
 
- Durch das Anbringen von Dekorationen darf die Sicherheit von Personen nicht gefährdet 
werden.  
 
- Dekorationen dürfen die Sichtbarkeit der Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen 
(Rettungszeichen) nicht beeinträchtigen. 
  
- Sicherheitsleuchten dürfen durch Dekorationen weder verdeckt noch in ihrer Wirksamkeit 
beeinträchtigt werden.  
 
- Dekorationen dürfen Ausgänge weder verdecken noch verschliessen.  
 
- In Fluchtwegen (z.B. Korridore, Treppenhäuser) dürfen keine brennbaren Dekorationen 
angebracht werden. Gestattet sind lediglich schwer- und nichtbrennbare Materialien 
(BKL 5 +6).  
 
- Brandmelde- und Löscheinrichtungen (z.B. Handalarmtasten, Brandmelder, Feuerlöscher, 
Löschposten, Sprinkler) dürfen durch Dekorationen weder verdeckt noch in ihrer Wirksamkeit 
und Zugänglichkeit beeinträchtigt werden.  
 
- Dekorationen sind so anzubringen, dass sie durch die Wärmestrahlung von Lampen, 
Heizapparaten, Motoren und dergleichen nicht entzündet werden können, und dass bei 
diesen kein gefährlicher Wärmestau entstehen kann. 
 
 
3. Anforderung an Dekorationsmaterialien: 
  
- Leichtbrennbare Dekorationsmaterialien (BKL. 1 – 3) dürfen nicht verwendet werden. 
Ebenso sind Materialien, die im Brandfall giftige Gase entwickeln oder brennend abtropfen, 
nicht zulässig.  
 
- Papier für Dekorationen (z.B. Girlanden, Luftschlangen, Lampenverkleidungen, 
Wandbehänge) ist durch geeignete Imprägnierung (z.B. Wasserglas) so zu behandeln, dass 
es schwer brennbar wird. Wandverkleidungen aus Papier sind so zu befestigen, dass sie 
möglichst satt aufliegen. Sie sind vom Boden mind. 10 cm entfernt zu halten. Grosse 
zusammenhängende Flächen sind durch mind. 50 cm breite Streifen aus nichtbrennbarem 
Material (z.B. Alufolien) zu unterteilen.  
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- Stroh, ungeschältes Schilf, Tannenreisig und dergleichen sind für Dekorationen  
nicht zulässig.  
 
- Schaumkunststoffe (z.B. Polystyrol- und Polyurethan-Schaumstoffe) dürfen nicht  
leichtbrennbar sein. Sie sind nur in beschränkten Mengen und nur für kleinere  
Dekorationen zulässig, nicht aber für Wand- und Deckenverkleidungen oder 
Raumunterteilungen.  
 
- Für Dekorationszwecke dürfen nur Ballone verwendet werden, die mit einem 
nichtbrennbaren Gas oder Gasgemisch (z.B. Helium, Heliumstickstoff, Luft) gefüllt  
sind.  
 
 

 
 
 


